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& SACHVERHALT

D hat lange Zeit ein florierendes Blumengeschäft in der Innenstadt Bremens betrieben. Nun
möchte sie ihren wohlverdienten Ruhestand antreten und verkauft deshalb ihr Geschäft an K
zu einem Preis von 50.000 EUR. D verlangt eine Sicherheit für den Fall, dass K nicht zahlen
kann. K bittet daher seinen Bruder B, ihm auszuhelfen; B ist hierzu bereit, für seinen Bruder
würde er schließlich alles tun. Daraufhin setzt D ein Schreiben auf, in dem sich B gegenüber
D verpflichtet, für den Fall „einzuspringen“, dass K den Kaufpreis nicht vollständig aufbrin-
gen kann. Dieses Schreiben legt D dem B vor, der es sodann unterschreibt und anschließend
der D wieder zurückgibt.

Wie D bereits befürchtet hat, kann K nicht den vollen Kaufpreis zahlen, sondern nur einen
Teilbetrag von 30.000 EUR. Weitere Zahlungen erbringt K nicht. Auf die Zahlungsaufforde-
rungen der D reagiert K nicht. Wie sich nach umfangreichen Nachforschungen herausstellt,
hat K seine Bremer Wohnung aufgegeben und sich ins Ausland abgesetzt, um „unterzutau-
chen“; sein Aufenthaltsort ist unbekannt. D wendet sich daher an B und verlangt von ihm
Zahlung der restlichen 20.000 EUR. B weigert sich zunächst. Da er sich aber unsicher ist, ob
er nicht doch zur Zahlung verpflichtet ist, wendet er sich an seinen Sohn S, der im dritten
Semester Jura studiert und fragt diesen, ob er aufgrund des Schreibens der D, das er ja
unterschrieben hatte, zahlen müsse.

Aufgabe 1: Steht D gegen B ein Anspruch auf Zahlung der restlichen 20.000 EUR zu?

Der Student U wohnt in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in Hamburg. Er mietete
dieWohnung von derWmit schriftlichemMietvertrag vom 1.1.2024 ab Februar 2024 für einen
Mietzins von 500 EUR. Zunächst zahlte er die Miete immer pünktlich am Monatsanfang. Als
U jedoch im Frühjahr 2024 seinen Nebenjob verlor, geriet er in finanzielle Schwierigkeiten
und zahlte in den Monaten Juni, August und September 2024 keine Miete. Daraufhin kündigte
W mit Schreiben vom 13.9.2024, dem U zugegangen am 14.9.2024, das Mietverhältnis fristlos
unter Berufung auf die ausstehenden Mieten für Juni, August und September 2024. Am 25.9.
2024 ließ W durch ihren Rechtsanwalt Zahlungs- und Räumungsklage erheben, die dem U am
30.9.2024 zugestellt wurde. Durch die Klage eingeschüchtert, borgte sich U Geld von seinen
Eltern und zahlte am 4.10.2024 die ausstehende Miete in Höhe von insgesamt 1.500 EUR. W
fragt sich, ob sie trotzdem die Räumung derWohnung verlangen kann.

Aufgabe 2: Hat W gegen U einen Anspruch auf Räumung der Wohnung?

E ist Eigentümer eines Geschäftshauses im Bremer Stadtteil Neustadt, in dessen Erdgeschoss
sich ein derzeit leerstehendes Ladengeschäft befindet. Das Geschäftshaus liegt zwischen
einem Wohnhaus und einem Seniorenheim. M möchte in dem Ladenlokal des E ein Kinder-
turnstudio eröffnen. M und E werden sich schnell einig und halten mündlich fest, dass M das
200m2 große Ladengeschäft ab Januar 2025 für acht Jahre zu einem Mietzins von 2.500 EUR
mietet. E versichert M dabei, dass der Betrieb einer Kinderturnhalle in dem Ladengeschäft
problemlos möglich sei.

Unmittelbar nach der Übergabe lässt M das Ladengeschäft von einem Handwerker für
50.000 EUR in eine Turnhalle umbauen. Drei Tage nach Eröffnung der Turnhalle erhält M
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einen Bescheid der zuständigen Behörde, mit dem ihm der Betrieb der Kinderturnhalle mit
sofortiger Wirkung untersagt wird. Zur Begründung wird ausgeführt, das Geschäft des E
entspreche nicht den geltenden Schallschutzbestimmungen, sodass eine sofortige Nutzungs-
untersagung erforderlich sei. E sei bereits vor zehn Monaten auf die Notwendigkeit des
Einbaus von Schallschutzvorrichtungen und die möglichen Folgen einer Nichtumsetzung
hingewiesen worden. Unmittelbar nach Erhalt des Bescheids informiert M den E telefonisch
über die Nutzungsuntersagung. M teilt dem E auch mit, dass der Einbau der Schallschutz-
einrichtung nach Auskunft mehrerer Handwerker mehrere Monate dauern würde und die
damit zwangsläufig verbundene Betriebsschließung ihn finanziell ruinieren würde. E weist
jede Verantwortung von sich. Ein von M beauftragter Sachverständiger stellt später fest, dass
M mit dem Betrieb der Turnhalle weder die Mietkosten noch die von ihm getätigten Auf-
wendungen erwirtschaftet hätte. M fragt sich nun, ob er von E die Kosten für den Umbau des
Geschäfts verlangen kann.

Aufgabe 3: Hat M gegen E einen Anspruch auf Ersatz der Kosten für den Umbau des Geschäfts iHv
50.000 EUR?

Bearbeitungsvermerk für alle Aufgaben:

1. Beantworten Sie die Aufgaben in einem umfassenden Gutachten, in dem auf alle aufgeworfenen
Rechtsfragen, gegebenenfalls in Form eines Hilfsgutachtens, einzugehen ist.

2. Es sind nur vertragliche Ansprüche zu prüfen. § 539 BGB sowie Ansprüche aus vorvertraglichem
Schuldverhältnis sind nicht zu prüfen.

3. Es ist zu unterstellen, dass die behördliche Untersagung des Betriebs der Kinderturnhalle rechtmäßig ist.

4. Die gesetzlichen Bestimmungen sind ungeachtet des Zeitpunkts des geschilderten Lebenssachverhalts
in der aktuellen Fassung anzuwenden.

& LÖSUNG

A. ANSPRUCH DER D GEGEN B AUF ZAHLUNG VON 20.000 EUR AUS § 765 BGB

D könnte gegen B ein Anspruch auf Zahlung von 20.000 EUR aus einer Bürgschaft gem.
§ 765 I BGB zustehen. Dazu müsste zunächst ein wirksamer Bürgschaftsvertrag zustande
gekommen sein. Weiter müsste eine zu sichernde Hauptforderung bestehen. Schließlich
dürften der Bürgschaftsforderung keine rechtsvernichtenden Einwendungen und rechtshem-
menden Einreden entgegenstehen.

I. Wirksamer Bürgschaftsvertrag

Der Bürgschaftsvertrag kommt durch Angebot und Annahme nach §§ 145 ff. BGB zustande
(MüKoBGB/Habersack, Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2024, § 765 Rn. 10).
Erforderlich ist, dass die Erklärung des Bürgen (B) den Willen erkennen lässt, dass er sich
gegenüber dem Gläubiger (D) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten
(K) einzustehen (MüKoBGB/Habersack, 9. Aufl. 2024, § 765 Rn. 10). B hat sich gegenüber D
verpflichtet, für den Fall „einzuspringen“, dass K den Kaufpreis nicht vollständig aufbringen
kann. Fraglich ist, obmit dieser Erklärung eine Bürgschaft gewollt ist. Dies ist durchAuslegung
gem. §§ 133, 157 BGB zu ermitteln (MüKoBGB/Habersack, 9. Aufl. 2024, § 765 Rn. 10;
BeckOKBGB/Rohe, Beck‘scherOnline-Kommentar BGB, 73. Ed. 1.2.2025, § 765 Rn. 8).

1. Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten

Infrage kommen insbesondere folgende Rechtsinstitute:

Hinweis: Entscheidend ist, dass eine Abgrenzung zu dem Schuldbeitritt und dem Garantievertrag
vorgenommen wird. Wird auch eine (inhaltlich zutreffende) Abgrenzung zum abstrakten Schuldverspre-
chen oder zur Schuldübernahme vorgenommen, fällt dies positiv ins Gewicht.

a) Abstraktes Schuldversprechen, § 780 BGB

Es könnte sich um ein abstraktes Schuldversprechen iSd § 780 BGB handeln. Ein solches liegt
vor, wenn eine Leistung in der Weise versprochen wird, dass das Versprechen die Verpflich-
tung selbstständig begründen soll. B wollte nicht eine vom Schuldgrund losgelöste selbst-
ständige Verpflichtung schaffen, sondern seine Haftung von der Zahlungsverbindlichkeit des
D abhängig machen. Ein Schuldversprechen iSd § 780 BGB scheidet mithin aus.

Abgrenzung
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